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Protokoll 
 

 

über die am 16. Mai 2023 von 18.00 Uhr bis 19.05 Uhr im Sitzungszimmer des Kommunal-

zentrums unter dem Vorsitz von Bürgermeister Mag. Stefan Seiwald abgehaltene 

 

 

14. Gemeinderatssitzung (Gemeinderatsperiode 2022 – 2028) 

 

 

Anwesend: Christina Döttlinger, BEd, Hanspeter Ellmerer, Klaus Födermair,  

Maximilian Grander, Susanne Hartrumpf (ab 18.05 Uhr), Andrea  

Hauser, Melanie Hutter, Maximilian Hüttner, Manfred Kecht, Heribert 

Mariacher, Johann Mayr, Darko Omerbasic, Claudia Pali, Gregor  

Salinger, Laura Sojer, Robert Steger, Peter Trixl, Peter Wallner 

 

Entschuldigt: Hubert Almberger (Ersatz: Maximilian Grander) 

 

Unentschuldigt: niemand 

 

Schriftführer: Dr. Ernst Hofer, MBA 
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Tagesordnung 

 

 

 

 

 

I. Anträge des Bürgermeisters und des Gemeindevorstandes 

 

1) Vorstellung des geplanten Hauses der Generationen 

2) Abschluss eines Dienstbarkeitsvertrags mit dem Tourismusverband und anderen 

(Schwentlingweg) 

 

II. Berichte und Anträge der Ausschüsse 

 

1) Bauausschuss 

1) Erlassung von Bebauungsplänen 

a) Gst. 188/13 (Barbara Bertoli Marlia und Helmut Mayerhofer) 

b) Gst. .55, 5615 und 6032 (Katrin Tewes, Stefan Tewes und Alfred Brunner) 

 

2) Finanzausschuss 

1) Bestellung eines neuen Finanzverwalters 

2) Darstellung der Finanzierung des Um- und Zubaus des Feuerwehrgebäudes 

 

III. Anträge, Anfragen und Allfälliges 

 

IV. Energiepreise: Entscheidung über eine Angebotsvariante 
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Am Beginn der Sitzung sind 18 Gemeinderäte anwesend. 

 

I. Anträge des Bürgermeisters und des Gemeindevorstandes 

 

1) Vorstellung des geplanten Hauses der Generationen 

 

Dr. Dietmar Härting, Geschäftsführer der Tiroler Friedenswerk gemeinnützige Wohn-

baugesellschaft m.b.H., stellt anhand einer PowerPoint-Präsentation das „Referenzpro-

jekt“ „Haus der Generationen“ in der Stadtgemeinde Schwaz vor. Das „Modell Schwaz“ 

sei insbesondere aufgrund vergleichbarer Größe und Lage für die Marktgemeinde  

St. Johann in Tirol „gut geeignet“. 

 

Auszüge aus der PowerPoint-Präsentation sind diesem Gemeinderatsprotokoll als An-

lage A angehängt. 

 

Das geplante Haus der Generationen in St. Johann in Tirol stößt auf breite Zustim-

mung: Peter Wallner zeigt sich „begeistert“, Claudia Pali sieht eine langjährige Forde-

rung erfüllt und der Bürgermeister meint, er habe vor allem auch wegen der „involvier-

ten Personen“ ein „unglaublich gutes Gefühl“ bei diesem Projekt. 

 

Beschluss (19:0): 

 

Im Bereich der Gst. 114/3, 114/4 und 114/6 soll gemeinsam mit dem Tiroler Friedens-

werk (gemeinnützige Wohnbaugesellschaft m.b.H.) ein Generationenhaus auf Bau-

rechtsbasis verwirklicht werden. Es sind entsprechende Konzepte und Verträge vorzu-

bereiten. 

 

2) Abschluss eines Dienstbarkeitsvertrags mit dem Tourismusverband und anderen 

(Schwentlingweg) 

 

Mag. Heike Crabtree erläutert den Sachverhalt. 

 

Beschluss (18:0): [der befangene Peter Wallner abwesend] 

 

Der Abschluss des Dienstbarkeitsvertrags mit dem Tourismusverband Kitzbüheler Al-

pen St. Johann in Tirol–Oberndorf–Kirchdorf–Erpfendorf, Johannes Raß, Josef Raß 
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und der Straßeninteressentschaft Schwentlingweg laut Anlage B dieses Gemeinde-

ratsprotokolls wird genehmigt. 

 

II. Berichte und Anträge der Ausschüsse 

 

1) Bauausschuss 

1) Erlassung von Bebauungsplänen 

a) Gst. 188/13 (Barbara Bertoli Marlia und Helmut Mayerhofer) 

 

Dipl.-Ing. (FH) Ines Putz erläutert die maßgebenden Parameter dieses Tages-

ordnungspunkts. 

 

Beschluss (19:0): 

 

Der Entwurf des Bebauungsplans für das Gst. 188/13 von Dr. Erich Ortner vom 

28. März 2023 („Berglandweg Mayerhofer“) wird gemäß § 64 Abs. 1 TROG 

2022 aufgelegt. Die Auflegungsfrist beträgt vier Wochen. Gemäß § 64 Abs. 4 

TROG 2022 erfolgt mit der Beschlussfassung über die Auflegung des Entwurfes 

nach § 64 Abs. 1 TROG 2022 gleichzeitig der Beschluss über die Erlassung des 

Bebauungsplans. Dieser Beschluss wird jedoch nur rechtswirksam, wenn inner-

halb der Auflegungs- und Stellungnahmefrist keine Stellungnahme zum Entwurf 

von einer hierzu berechtigten Person oder Stelle abgegeben wurde. 

 

b) Gst. .55, 5615 und 6032 (Katrin Tewes, Stefan Tewes und Alfred Brunner) 

 

Dipl.-Ing. (FH) Ines Putz erläutert die maßgebenden Parameter dieses Tages-

ordnungspunkts. 

 

Beschluss (19:0): 

 

Der Entwurf des Bebauungsplans für die Gst. .55, 5615 und 6032 und des er-

gänzenden Bebauungsplans für das Gst. .55 von Dr. Erich Ortner vom 16. März 

2023 („Tewes“) wird gemäß § 64 Abs. 1 TROG 2022 aufgelegt. Die Auflegungs-

frist beträgt vier Wochen. Gemäß § 64 Abs. 4 TROG 2022 erfolgt mit der Be-

schlussfassung über die Auflegung des Entwurfes nach § 64 Abs. 1 TROG 

2022 gleichzeitig der Beschluss über die Erlassung des Bebauungsplans. Die-

ser Beschluss wird jedoch nur rechtswirksam, wenn innerhalb der Auflegungs- 
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und Stellungnahmefrist keine Stellungnahme zum Entwurf von einer hierzu be-

rechtigten Person oder Stelle abgegeben wurde. 

 

2) Finanzausschuss 

1) Bestellung eines neuen Finanzverwalters 

 

Der Bürgermeister hebt die gute Zusammenarbeit zwischen dem scheidenden Fi-

nanzverwalter Hans Hausers und seinem Nachfolger Martin Reisinger, BA im Zuge 

der Einarbeitungsphase positiv hervor und spricht in diesem Zusammenhang von 

einem „Vorzeigeprozess“. 

 

Beschluss (19:0): 

 

Der Bestellung von Martin Reisinger, BA zum Finanzverwalter ab 1. Juni 2023 wird 

zugestimmt. 

 

2) Darstellung der Finanzierung des Um- und Zubaus des Feuerwehrgebäudes 

 

Martin Reisinger, BA erläutert die maßgebenden Parameter dieses Tagesordnungs-

punkts. 

 

Beschluss (19:0): 

 

Die Finanzierung des Um- und Zubaus des Feuerwehrgebäudes stellt sich wie folgt 

dar: 

 

Bezeichnung Betrag brutto in vollen Euro 

Darlehen 2.500.000

Bedarfszuweisungen 1.000.000

Bedeckung aus dem Haushalt 95.000

Anteil aus der Schenkung an die Freiwillige 

Feuerwehr St. Johann in Tirol 

165.000

Summe 3.760.000

 

Hinweis: Für den Abschluss eines Darlehensvertrags ist eine aufsichtsbehördliche 

Genehmigung erforderlich. 
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III. Anträge, Anfragen und Allfälliges 

 

Bataillonsfest. Der Bürgermeister ruft das Bataillonsfest am ersten Juni-Wochenende in 

Erinnerung und lädt alle zur Teilnahme ein. Er freue sich, dass die Feller-Schützenkompa-

nie diese bedeutsame Veranstaltung ausrichten. 

 

IV. Energiepreise: Entscheidung über eine Angebotsvariante 

 

Beschluss (19:0): 

 

Gemäß § 36 Abs. 3 Satz 2 TGO 2001 wird die Öffentlichkeit für die Dauer der Beratung 

und Beschlussfassung über den Verhandlungsgegenstand IV. Energiepreise: Entschei-

dung über eine Angebotsvariante ausgeschlossen. 

 

Beschluss: 

 

Hinsichtlich der sogenannten TIWAG-Gemeindelösung wird folgende Variante gewählt: 

 

Variante 1 

 

Fixpreis-Angebot ab 1. Juli 2023 bis 31. Dezember 2025 mit Reduktion des aktuell gülti-

gen Energiepreises ab 1. Juli 2023 

Energiepreise (netto) für gemessene Anlagen mit Lastprofilzählung 

(LPZ) 

21,983 Cent/kWh 

Energiepreis (netto) für nicht gemessene Anlagen mit einem Stan-

dardlastprofil (SLP) 

22,977 Cent/kWh 

 

Dieses Protokoll enthält zwei Anlagen. 

 

St. Johann in Tirol, 16. Mai 2023 
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Der Bürgermeister: 

 

 

 

 

Der Schriftführer:     Gemeinderäte: 
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